
Gemeinde Wasbek 

Der Bürgermeister 

 

Neumünster, 11. Januar 2022 

Haushalt und Finanzen  

der Stadt Neumünster 

- Verwaltungsgemeinschaften – 

  

 

  AZ: -20.1-ja-   Frau Jahnecke 

 

 

 

Mitteilung-Nr.:  0014/2018/MV 
======================= 

 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 

der Gemeinde Wasbek 

 

23.02.2022 Ö Kenntnisnahme 

Gemeindevertretung der Ge-

meinde Wasbek 
16.03.2022 Ö Kenntnisnahme 

 

 

Betreff: 

 

Die vorherige Zustimmung des 

Bürgermeisters vom 01.12.2021 zur 

Leistung von überplanmäßigen 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt 

2021 bis zur Höhe von rund 5.800 Euro 

nach § 50 GO i.V.m. § 82 GO wird zur 

Kenntnis genommen. Die Deckung 

erfolgte aus der allgemeinen 

Deckungsreserve 

 

 



-  2  - 

 

B e g r ü n d u n g : 
 

Die Gemeinde Wasbek hatte gemäß Schreiben vom 12.10.2021 an das Land  

Schleswig-Holstein Schulkostenbeiträge nach § 113 des Schleswig-Holsteinischen Schul-

gesetzes in Höhe von insgesamt rund 5.800 Euro (5.753 Euro) zu zahlen.  

 

Im Deckungskreis 0215 „Schulkostenbeiträge“ standen nicht ausreichend Haushaltsmittel 

zur Verfügung. Um die vorliegende Rechnung begleichen zu können, wurde die Be-

antragung überplanmäßiger Haushaltsmittel in Höhe von rund 5.800 Euro (5.753 Euro) 

erforderlich. 

 

Für die Deckung waren bei der Haushaltsstelle 3.91000.85000 „Sonstige allgemeine  

Finanzwirtschaft; Allgemeine Deckungsreserve“ Haushaltsmittel verfügbar. 

 

 

Haushaltsstelle/ 

Bezeichnung 

bisher zur  

Verfügung 

 

EUR 

zusätzlicher 

Bedarf 

 

EUR 

Deckung durch 

Haushaltsstelle/ 

Bezeichnung 

EUR 

Deckung 

i. H. v. 

 

EUR 

3.21500.71100 

Kombinierte Grund- 

und Hauptschulen; 

Schulkostenbeiträge an 

das Land Schl-H für 

Ersatzschulen 

 

6.000 

 

 

 

 

 

5.800 

 

 

 

 

3.91000.85000 

Sonstige allgemeine 

Finanzwirtschaft;  

Allgemeine 

Deckungsreserve 

 

5.800 

 

 

    

 

Die Entscheidung durch die Gemeindevertretung konnte nicht abgewartet werden, da 

eine vorliegende Rechnung beglichen werden musste. Die erforderlichen Haushaltsmittel 

sind daher durch die Entscheidung des Bürgermeisters gemäß § 50 GO i. V. m. § 82 GO 

am 01.12.2021 überplanmäßig bewilligt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Karl-Heinz Rohloff) 

 

    Bürgermeister  
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